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Ein Gebot sozialer Gerechtigkeit

Zur Verwendung des voraussichtlichen Ueberschusses der
AHV von 40 Millionen Franken jahrlich.

Die eidgendssische Alters- und Hinterlassenenver-
sicherungskommission hat in ihrer Sitzung vom 14. De-
zember 1951 Kenntnis genommen von der auf den 31. De-
zember 1950 erstellten ersten technischen Bilanz der Al-
ters- und Hinterlassenenversicherung. Nach den vorsich-
tigen, auf Grund des Bundesgesetzes erfolgten Annahmen
des Bundesamtes fiir Sozialversicherung darf mit einem
jahrlichen Ueberschuss von 40 Millionen Franken gerech-
net werden.*

Bereits sind in der Bundesversammlung und in der
Oetientlichkeit zahlreiche Anregungen und Vorschlage fiir
die Verwendung des voraussichtlichen Ueberschusses der
Einnahmen tiber die Ausgaben gemacht worden. Die einen
wiinschen eine Reduktion der Beitrage, die andern eine
Verbesserung der Leistungen der AHV. Nach der Aulf-
fassung Dritter sollen die verfiigbaren Mittel Hir die in
Art. 34 quater der Bundesverfassung vorgesehene Invali-
denversicherung, die in einem spatern Zeitpunkt einge-
fithrt werden kann, oder fiir die Finanzierung des Wehr-
mannsschutzes herangezogen werden.

Alle diese Wiinsche sind mehr oder weniger gut be-
griindet. Sie haben bloss die schwache Seite, dass zu
ihrer Verwirklichung im vollen Umifange 150—200 Mil-
lionen Franken jahrlich erforderlich wéiren, wahrend eben

* v, den Bericht {iber den Vortrag von Prof. Dr. E. Marchand,
Generaldirektor der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Ren-
tenanstalt und Mitglied der eidgendssischen AHV-Kommission, ,Die
heutige finanzielle Lage der AHV" vom 6. Februar 1952 in der ,Neuen
Ziircher Zeitung' vom 8. Februar 1952, Morgenausgabe, Blatt 3, Nr. 280.
Soeben ist der einldssliche Bericht des Bundesamtes fiir Sozialversiche-
rung {iber die eidgendssische AHV im Jahre 1950 mit den Berichten
tiber die technische Bilanz auf 31. Dezember 1950, der sdmtliche Unter-
lagen enthilt, herausgekommen.
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hochstens 40 Millionen Franken verteilt werden konnen.
Es ist Sache der AHV-Kommission, des Bundesrates, der
eidgenossischen Ridte und letzten Endes des Schweizer-
volkes zu entscheiden, welche Verwendung des errech-
neten Ueberschusses ihnen am richtigsten scheint.
Gestiitzt auf unsere Erfahrungen halten wir es fiir
unsere Pflicht, auf ein e Unebenheit der geltenden Re-
gelung der AHV-Leistungen mit Nachdruck aufmerksam
zu machen, die Nationalrat Siegrist in seinem Postulat,
das der Bundesrat zur Priifung entgegengenommen hat,
wie folgt charakterisierte: ,Beispielsweise sei darauf hin-
gewiesen, dass ein Teil von Bezligern ordentlicher Renten
— trotzdem sie Pramien geleistet haben — geringere Be-
trage erhalten als die Beziiger von Uebergangsrenten".
Die Uebergangsrenten der vor dem 1, Juli
1883 Geborenen, die keine Beitrage an die AHV geleistet
haben, oder deren Hinterlassenen betragen jahrlich:

Einfache Ehepaar- Voll- Einfache
Orts- Alters- Alters- Witwen- waisen- Waisen-
verhdltnisse renten renten renten renten renten
stadtisch 750 1200 600 340 225
halbstadt. 600 960 480 270 180
landlich 480 770 D 215 145

Die ordentlichen Renten der nach dem
1. Juli 1883 Geborenen, die wahrend mindestens eines
vollen Jahres Beitrage an die AHV geleistet haben, oder
ihrer Hinterlassenen betragen aber im Minimum bloss
soviel wie die Uebergangsrenten in landlichen Verhalt-
nissen (die oben unterstrichenen Betrage). Der Ueber-
gangsrentner in stadtischen Verhéiltnissen, der keine Bei-
trige an die AHV bezahlt hat, erhilt also z. B. eine ein-
fache Altersrente von Fr. 750 jahrlich, wer einen aller-
dings bloss bescheidenen Jahresbeitrag von mindestens
Fr. 12 bis hochstens Fr. 30 bezahlt hat, erhilt eine or-
dentliche einfache Altersrente von nur Fr. 480 jahrlich.



i ) e

Gegen diese Betrachtungsweise lasst sich natiirlich
einwenden, dass der ordentliche Rentner einen unbeding-
ten Rechtsanspruch auf seine Altersrente besitzt, wih-
rend der Uebergangsrentner die Rente nur und insoweit
erhilt, als sie zusammen mit seinem iibrigen Einkommen
eine bestimmte obere Grenze nicht {ibersteigt. Dieser
Einwand wird allenfalls von einem Bessersituierten ver-
standen, der einsieht, dass er, falls er vor dem 1. Juli
1883 geboren wire, auf jeden Fall keine Uebergangsrente
erhalten hatte, und die ihm von Rechtswegen zukom-
mende ordentliche Rente um so bereitwilliger als Gegen-
wert der von ihm geleisteten Beitragszahlungen aner-
kennt, je kiirzere Zeit er sie bezahlt hat. Nachdem infolge
der Erhohung der Einkommens- und Vermodgensgrenzen,
bis zu denen Uebergangsrenten ausgerichtet werden diir-
fen, 24 der vor dem 1. Juli 1883 Geborenen Uebergangs-
renten beziehen, fiithlen sich die spiater Geborenen in
stadtischen und halbstadtischen Verhiltnissen, die minde-
stens einen Jahresbeitrag von Fr. 12 bezahlt haben, be-
nachteiligt. Das Gefiihl der Ungerechtigkeit, die den be-
scheidene Beitrige an die AHV Leistenden widerfihrt,
wachst begreiflicherweise mit jedem Jahrgang der An-
spruchsberechtigten, der ein Jahr linger Beitrige an die
AHV geleistet hat.

Die alten Leute mit einem Einkommen nahe dem
Existenzminimum, die 1948, 1949, 1950 und 1951, teilweise
unter grossen Entbehrungen, monatliche Beitrige von
Fr. 1.— bis Fr. 2.50 an die AHV entrichtet haben, erhalten
als Belohnung datiir in stadtischen Verhidltnissen bloss
eine einfache Altersrente von Fr. 40— im Monat, die
Uebergangsrentner dagegen, die nichts an die AHV ge-
leistet haben, Fr. 62.50 monatlich. Wer sich etwas in die
Lage dieser erwerbsbeschrankten Frauen und Manner mit
ihren bescheidensten Verdienstverhidltnissen hineinver-
setzt, wird begreifen, dass sie diese Schlechterstellung als
krasses Unrecht empfinden. Eine solche Regelung schadet



Frl. Marianne Kappeler (oben am Tisch), Gehilfin des Zentralsekretérs
vom 1. Juli 1921 bis zum 31. Dezember 1951, bei der Abschiedsfeier mit
ihrer im 92. Altersjahr stehenden Mutter und mit ihrer Schwester.

auch dem Versicherungsgedanken gerade in den Volks-
kreisen, denen es am schwersten fallt, ihn zu erfassen und
die notigen Opfer fiir die Versicherung ihrer selbst und
ihrer Angehorigen aufzubringen.

Wie kann diese ungewollte Harte des AHV-Gesetzes,
die aus der Uebernahme der nach den ortlichen Verhalt-
nissen abgestuften Ansatze der Lohn- und Verdienstersatz-
und spédter der Uebergangsordnung entstanden ist, am
besten beseitigt werden? Am einfachsten wiare die Er-
hohung der Minima der ordentlichen Renten auf die An-
sitze der Uebergangsrenten in stadtischen Verhaltnissen.
Neben der finanziellen Belastung, die eine solche Er-
hohung zur Folge hitte, muss natiirlich auch die Riick-
wirkung einer derartigen Massnahme auf den ganzen Auf-
bau des Beitrags- und Leistungssystems reiflich iiberlegt
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werden, Das Bundesamt fiir Sozialversicherung und die
AHV-Kommission sind zundchst zustidndig, diese Fragen
abzukldren und einen die verschiedenen Gesichtspunkte
beriicksichtigenden Vorschlag auszuarbeiten.

In diesem Zusammenhang moéchten wir noch auf eine
andere Bestimmung aufmerksam machen, die bei der Re-
vision des Bundesgesetzes {iber die AHV einer Anpas-
sung an die gegenwartigen Verhaltnisse bedarf. Art. 98
lautet:

,Der Bundesrat ist befugt, den schweizerischen
Stiftungen fiir das Alter und fir die Jugend aus or-
dentlichen Bundesmitteln Beitrage zu gewidhren zur
Unterstiitzung bediirftiger Greise, Witwen und Wai-
sen, denen kein Anspruch auf eine ordentliche Rente
zusteht und fiir welche die Uebergangsrente wegen
besonderer Umstande (Krankheit, Ungliicksfall,
Ueberschuldung usw.) nicht ausreicht. Er kann {iber
die Verwendung dieser Beitriage besondere Vorschrif-
ten erlassen.”

Dieser Artikel 98 ist durch die seitherige Entwick-
lung in materieller und formeller Hinsicht {iberholt und
bedarf der Anpassung an die gegenwartigen und kiinftig
zu erwartenden Verhailtnisse.

In materieller Hinsicht ldsst sich die Beschrankung der
Verwendung eines Bundesbeitrages auf bediirftige Greise,
Witwen und Waisen, ,denen kein Anspruch auf eine
crdentliche Rente zusteht”, sogar dann nicht mehr ver-
antworten, wenn einmal die ordentliche Rente in stadti-
schen und in halbstadtischen Verhéaltnissen mindestens so
hoch sein wird wie die entsprechende Uebergangsrente.
Denn aus was fiir Griinden soll der Bund zwar Mittel zur
Verfiigung stellen, um Uebergangsrentnern, die wegen be-
sonderer Umstande in Not geraten, beizustehen, diese
Bundeshilfe aber ordentlichen Rentnern mit ebenso be-
scheidenen Renten in dhnlicher Notlage verweigern?

In formeller Hinsicht ist der Bundesbeschluss vom
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8. Oktober 1948 iiber die Verwendung der der AHV aus
den Ueberschiissen der Lohn- und Verdienstersatzord-
nung zugewiesenen Mittel bereits {iber die Beschrinkung
des Art. 98 des AHV-Gesetzes hinweggeschritten, indem
er in Art. 6 Zil. d. bestimmt, dass die Beitrige zu ver-
wenden sind fiir die Gewidhrung von einmaligen oder
periodischen Leistungen an in der Schweiz wohnende
,Beziiger einer Alters- oder Hinterlassenenrente gemiss
Bundesgesetz, fiir welche die Rente einschliesslich ander-
weitiger Einkiinfte und Vermdgen nicht zum Lebens-
unterhalt ausreicht”.

Es diirfte sich daher empfehlen, bei der dieses Jahr
no6tig. werdenden Revision des Bundesgesetzes {iber die
AHYV nicht nur einen Teil des voraussichtlichen Ueber-
schusses der AHV von 40 Millionen Franken jahrlich zur
Erhéhung der Mindestansdtze der ordentlichen Renten
auf die Ansatze der Uebergangsrenten in stidtischen Ver-
haltnissen zu verwenden, sondern auch im Art. 98 die
nicht gerechtfertigte Beschrankung der Verwendbarkeit
eines Bundesbeitrages aut Beziiger von Uebergangsrenten
aufzuheben. Werner Ammann,

Les Pensionnaires d’un asile de vieillards

Etudes sociologiques, psychologiques et médicales faites
a 1'Asile des vieillards de la Ville de Bale par Gretel
Vettiger, Aniela Jaffé et Alban Vogt."

Les trois études publiées sous ce titre présentent un
grand intérét au point de vue sociologique, psychologique
et médical. Munies d'une remarquable préface du Dr.
A. L. Vischer, dont on connait les passionnants travaux
sur les problémes de la vieillesse, ces études abordent les
divers aspects de l'existence des gens d'dge, que les cir-
constances de la vie ont plus ou moins contraint a cher-

* Editicn.Benno Schwabe & Cie, Bale.



	Ein Gebot sozialer Gerechtigkeit : zur Verwendung des voraussichtlichen Ueberschusses der AHV von 40 Millionen Franken jährlich

